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Neue Fassung § 12 KomHKVO (ab 2017): 
 

§ 12 

Investitionen 

(1) 1 Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung oberhalb einer von 
der Kommune festgelegten Wertgrenze beschlossen werden, soll durch einen Wirt-
schaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für 
die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. 2 Vor Beginn einer Investiti-
on mit unerheblicher finanzieller Bedeutung bis zu der nach Satz 1 festgelegten 
Wertgrenze muss eine Folgekostenberechnung vorgenommen werden. 

 
Neu eingefügt 

 
 
Bisherige Fassung § 12 GemHKVO: 
 

§ 12 

Investitionen 
 

 (1) Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, 
soll durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden 
Möglichkeiten die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. Vor 
Beginn einer Investition von unerheblicher finanzieller Bedeutung muss mindestens 
eine Folgekostenberechnung vorliegen. 


